
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Steiermark 2000/10/13 40.12-
1/2000

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.2000

Rechtssatz

Eine Person, die im Berufungsverfahren vor dem UVS (wegen Beschäftigung ohne Beschäftigungsbewilligung) nur die

Stellung eines Zeugen hatte und keine Parteistellung, besitzt auch dann kein Recht auf Einsicht nach § 17 Abs 1 AVG in

den Akt des UVS, wenn dieses Verfahren gegen den Beschuldigten rechtskräftig eingestellt wurde und nunmehr sie

selbst wegen desselben Sachverhaltes im erstinstanzlichen Verwaltungsstrafverfahren als Beschuldigte verfolgt wird.

So besteht ein Recht auf Akteneinsicht nicht schon dann, wenn eine Person in einem anderen Verfahren Partei ist und

die Verteidigung ihrer Interessen in diesem anderen Verfahren die Kenntnis der Akten erfordert (VwGH 5.7.1973,

144/73). Der UVS musste daher den Antrag auf Akteneinsicht, um die Protokollierung der eigenen Aussage überprüfen

zu können und Kenntnis von der Rechtfertigung des damaligen Beschuldigten zu erlangen", bescheidmäßig abweisen.

Schlagworte

Antrag Akteneinsicht Zeuge Beschuldigter

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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